
Gebührensatzung 
der Jürgen-Fuchs-Bibliothek der Stadt Reichenbach im Vogtland 

vom 04.03.2014

Auf Grund § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. November 2013 (SächsGVBl. S. 822) sowie § 9 Abs. 1 
Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. August 2004 (GVBl. S. 418, ber. 2005 S. 306), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. November 2013 (SächsGVBl. S. 822, 840), hat der Stadtrat der Stadt Reichenbach auf 
seiner Sitzung am 03.03.2014 folgende Gebührensatzung der Jürgen-Fuchs-Bibliothek der 
Stadt Reichenbach im Vogtland beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Jürgen-Fuchs-Bibliothek Reichenbach werden Gebühren nach § 4 
dieser Satzung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Schuldner der Gebühren sind die Personen, die sich zur Benutzung angemeldet haben bzw. 
deren gesetzliche Vertreter. Mehrere Personen können als Gesamtschuldner in Anspruch 
genommen werden.

§ 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld

Mit der Erstanmeldung entstehen Anmelde- und Jahresgebühr. Nach Ablauf jeweils eines 
Jahres entsteht die Jahresgebühr erneut. Versäumnisgebühren entstehen nach Ablauf der 
Ausleihfrist. Alle Gebühren sind sofort fällig und in der Bibliothek bar zu entrichten.

§ 4
Gebühren und Auslagen

1. Anmeldegebühr

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 1,00 €
Erwachsene ab 18 Jahre 2,00 €

2. Jahresgebühr

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre gebührenfrei
Erwachsene ab 18 Jahre 12,00 €
Familienausweise 18,00 €
Der Familienausweis wird für zwei im
gleichen Haushalt lebende Erwachsene
[Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaft]
einschließlich der im Haushalt lebenden
minderjährigen Kinder jeweils für ein Jahr
ausgestellt.)

Ermäßigung 
(mit entsprechender aktueller Bescheinigung) 
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Schüler, Auszubildende, Studenten, 6,00 €
ALG II-, Sozialhilfe- und Wohngeldempfänger, 
Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte,
Behinderte mit einem Grad der Behinderung 
von mind. 50 
Inhaber Reichenbacher Sozialpass,  gebührenfrei
Inhaber Familienpass Freistaat Sachsen

3. ohne Zahlung einer Jahresgebühr 1,00 €
je Medium und Ausleihfrist

4. Ersatz der Benutzerkarte bei Verlust oder 2,00 €
Beschädigung

5. Fernleihe und regionaler Leihverkehr

Fernleihe/Titel 1,50 €
(zuzüglich Porto und Online-Gebühr)
regionaler Leihverkehr/Titel 2,50 €

6. Kosten für Vervielfältigung, schwarz-weiß

je Seite A 4 0,10 €
je Seite A 3 0,15 €

7. Vorbestellung einer verliehenen Medieneinheit 0,50 € 
(auch bei Vorbestellung über Web-OPAC) (zuzüglich Porto bei 

schriftlicher Benachrichtigung)

8. Versäumnisgebühren je Medieneinheit und
je angefangener Woche Überziehung
für Erwachsene ab 18 Jahre 2,00 €
für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 1,00 €
(Versäumnisgebühren zuzüglich Porto)

9. Verlust und nicht reparable Beschädigung Naturalersatz
einer Medieneinheit (Wiederbeschaffung)

Ist eine Wiederbeschaffung nicht möglich,
ist der Kaufpreis zu erstatten.

10. Abgabe von verschmutzten oder
beschädigten Medieneinheiten

Beschädigung Reparaturkosten bis zu 
einer Höhe von 10,00 €

Verschmutzung Reinigungsgebühr von
1,00 bis 10,00 €

11. Internetkosten 1,00 €
je angefangene halbe Stunde

12. Abgabe nicht zurückgespulter Videos je 1,00 €
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13. Verlust des Barcodes  je 1,00 €

14. Verlust des Schlüssels eines Ersatzleistung in Höhe der
Taschenschranks Wiederbeschaffungskosten

§ 5
Inkrafttreten

Diese Gebührensatzung der Jürgen-Fuchs-Bibliothek der Stadt Reichenbach im Vogtland 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Reichenbach, 04.03.2014

Dieter Kießling
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der SächsGemO:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so kann nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Bekanntmachungsvermerk:
Vorstehende Satzung wurde am 17.03.2014
im „Reichenbacher Anzeiger“ Nr. 03/2014 öffentlich bekannt gemacht.

Reichenbach, den 18.03.2014

Dieter Kießling
Oberbürgermeister


